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Sie haben Fragen zum Thema 
Datenschutz und wünschen 

eine Beratung? 

Samir Bendt, Datenschutz-
beauftragter im VdAW
Tel. 07 11 / 16 779-14

E-Mail: bendt@vdaw.de

Am 25. Mai 2018 trat für den gesam-
ten Europäischen Wirtschaftsraum 
die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Kraft und ersetzte da-
mit in weiten Teilen die Vorschriften 
des bis dahin geltenden, nationalen 
Datenschutzgesetzes durch eine für 
Europa einheitliche Regelung zum 
Schutz personenbezogener Daten. 
Die spontane Folge war in vielen Fäl-
len nackte Panik, genährt von einem 
Mediengewitter, das nicht immer aus-
schließlich seriös über die zu erwar-
tenden Folgen für Unternehmen, aber 
auch für Privatpersonen berichtete. 

Das Monster im Aktenschrank

Schon damals wurde bei der Ausei-
nandersetzung mit den unterschied-
lichen Neuregelungen eines fast auf 
den ersten Blick klar: Nicht jede Be-
stimmung der DSGVO ist wirklich 
selbsterklärend und vieles scheint zu-
mindest auf den ersten Blick sprich-
wörtlich mit der heißen Nadel ge-
strickt. Inzwischen ist über ein Jahr 
vergangen und wohl niemand wird 
behaupten können, dass ihm die DS-
GVO nicht schon im Alltag begegnet 
ist: Im Internet hat die Zahl der infor-
mativen Popups und zu setzenden 
Häkchen merklich zugenommen, bis 
heute landen immer wieder Briefe im 
Kasten, mit denen Firmen über ver-
änderte Datenschutzbestimmungen 
informieren und in Schulklassen 
wird darüber diskutiert, ob es über-
haupt möglich ist, Klassenfotos an-
zufertigen, ohne einen Anwalt einzu-
schalten. Dabei sprechen wir bisher 
nur von der Verbraucherseite, der 
das gesamte Regelwerk ja dienen 
und deren Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung es schützen soll. 

Weitaus größer war die Angst beim 
Inkrafttreten der DSGVO in deut-
schen Unternehmen. Eine Angst, die 
von ganz praktischen Befürchtungen 
genährt wurde: Das „Schreckge-
spenst Abmahnung“ gewann durch 
die Berichterstattung zur DSGVO zu-
nehmend an Schaurigkeit. Schon in 

der Zeit vor der DSGVO hatten sich 
etliche Anwälte darauf spezialisiert, 
Unternehmen das Leben schwer zu 
machen, indem sie Verstöße gegen 
Gesetze und Vorschriften suchten 
und durch Abmahnung zur kosten-
pflichtigen Anzeige brachten. Sei 
es das fehlende oder unvollstän-
dige Impressum auf der Unterneh-
menswebsite, die Verwendung eines 
nicht lizenzierten, urheberrechtlich 
geschützten Fotos oder Fehler bei 
Preisangaben – das Geschäft mit 
Abmahnungen ist lukrativ. Wenig 
verwunderlich, dass Unternehmen in 
Verbindung mit der eigenen Unwis-
senheit und Ratlosigkeit in Bezug auf 
die Vorschriften der DSGVO befürch-
teten, es werde binnen kürzester Zeit 
Abmahnungen von Anwälten und Be-
hörden hageln, die aufgrund der in 
Aussicht gestellten Höhe potenzieller 
Strafen ihren wirtschaftlichen Ruin 
nach sich ziehen könnten.

Die gute Nachricht vorab: Die be-
fürchtete Abmahnwelle ist ausgeblie-
ben. Zwar hat es behördenseitig Ab-
mahnungen gegeben, diese waren 
jedoch nur in Einzelfällen mit Strafen 
verbunden, welche zudem deutlich 
unter den möglichen Maximalbeträ-
gen geblieben sind. 

Die schlechte Nachricht: Unter-
nehmen sind noch nicht aus dem 
Schneider. Warum es bisher nicht 
zu verstärkten Abmahnungen ge-
kommen ist, hat nach Ansicht von 
Fachleuten vorrangig zwei Gründe: 
Behörden agieren bisher unter an-
derem zurückhaltend, da ihnen der 
Umstand sehr wohl bewusst ist, dass 
die DSGVO noch viele Fragen unbe-
antwortet gelassen hat. Zudem fehlt 
ihnen bisher schlicht die finanzielle 
und personelle Ausstattung, um Ver-
stöße im großen Rahmen zu ermit-
teln und zu verfolgen. Dass sich die 
klassischen Abmahnanwälte bisher 
weitgehend zurückhalten, hat eben-
falls einen nachvollziehbaren Grund: 
Auch ihnen fehlt in vielen Bereichen 
die Rechtssicherheit. Bisher gibt es 

DSGVO – Datenschutz nach neuen Maßstäben
Was ist seit Inkrafttreten der DSGVO passiert und sind die allgemein 
ausgesprochenen Befürchtungen tatsächlich wahr geworden?
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kaum Urteile zu Streitfällen in Be-
zug auf die DSGVO und selbst An-
wälte sind sich nicht bei allen Bestim-
mungen sicher, wie diese auszulegen 
und entsprechend Verstöße zu bele-
gen sind. Das heißt also, es ist zu be-
fürchten, dass mit wachsender Si-
cherheit in Fragen der Umsetzung 
der DSGVO auch die Zahl der bean-
standeten Verstöße wachsen wird.

Sturm im Wasserglas

Das Resümee zur Umsetzung der 
DSGVO in Unternehmen fällt nach 
über einem Jahr grundsätzlich positiv 
aus. Auch in der Selbsteinschätzung 
geben in Umfragen Unternehmen mit 
großer Mehrheit an, die Einführung 
der DSGVO im eigenen Betrieb ab-
geschlossen zu haben. Das ändert 
jedoch nichts an der Tatsache, dass 
in vielen Bereichen immer noch Un-
sicherheit herrscht und Maßnahmen 
nach bestem Wissen und Gewissen, 
nicht aber immer in völliger Überzeu-
gung durchgeführt wurden.

Ein guter Hinweis für die verbreitete 
Ratlosigkeit ist die enorme Anzahl an 
Beschwerden und Anfragen, der sich 
verantwortliche Behörden seit Ein-
führung der DSGVO ausgesetzt sa-
hen. Mehr als 1.300 Anfragen gehen 
pro Monat ein – mehr als dreimal so 
viele wie noch etwa ein Jahr zuvor. 
Viele Unternehmen ziehen heute be-
reits ein erstes Fazit und stellen fest, 
dass die Umsetzung der DSGVO sie 
in vielen Arbeitsbereichen erkennbar 
ausbremst und auch durch die eige-
ne Unsicherheit in Bezug auf die Vor-
schriften erkennbar beschränkt.

Der kleine Kollateralschaden

Eines zeigt sich deutlich: Leidtra-
gende der veränderten Datenschutz-
richtlinien sind vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen, aber 
auch Vereine. Für diese gelten nach 
DSGVO weitgehend die gleichen Re-
geln und Vorschriften wie für große 
Unternehmen und dies auch unab-
hängig davon, ob sie in Branchen 
agieren, in denen verstärkt mit sen-
siblen Kundendaten gearbeitet wird. 
Unterschiede anhand der Unterneh-
mensgröße finden sich alleine bei 
den Vorschriften zur Einsetzung eines 
Datenschutzbeauftragten, von der 
Unternehmen befreit sind, in denen 
weniger als zwanzig Mitarbeiter mit 
personenbezogenen Daten arbeiten.

Besonders schwerwiegend und im 
Alltag hinderlich gestaltet sich für 
kleine Unternehmen die Dokumen-
tations- und Rechenschaftspflicht. 
Hieraus entsteht ein bürokratischer 
Aufwand, der dem elementaren Ta-
gesgeschäft merklich im Wege ste-
hen kann. So sind selbst kleine 
Handwerksbetriebe und sogar Ein-
zelunternehmer prinzipiell verpflich-
tet, mit Kundendaten nach den glei-
chen Maßstäben umzugehen wie 
international agierende Großkon-
zerne mit Millionen von Datensätzen.

Im Rahmen einer für 2020 angekün-
digten Evaluierung durch den Bun-
desbeauftragten für Datenschutz er-
hoffen sich grade Verantwortliche 
von Mittelstandsvertretungen, dass 
in diesem Bereich nachgebessert 
wird, um kleine und mittelständische 
Unternehmen zu entlasten. Inwieweit 
dies allerdings überhaupt im Ange-
sicht des Status der DSGVO als ge-
samteuropäischer Verordnung ohne 
deutlichen Umsetzungsspielraum 
möglich ist, bleibt bis dahin fraglich.

Fazit

Aus Sicht des Verbrauchers ist die 
DSGVO ein Erfolg. Auch sind die 
Folgen für Unternehmen bei weitem 
nicht so dramatisch wie zunächst 
angenommen. Letztlich ist Daten-
schutz kein vollständiges Neuland 
gewesen und Unternehmen muss-

ten sich schon vor dem 25. Mai 2018 
mit den Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes auseinanderset-
zen. Zugegeben – die DSGVO hat 
die Spielregeln verschärft, Unter-
nehmen neue Pflichten (insbesonde-
re Auskunftspflichten) auferlegt und 
zum Teil eine Veränderung der IT-In-
frastruktur notwendig gemacht. Ins-
gesamt hat sie Unternehmen jedoch 
zusätzlich für das Thema Daten-
schutz sensibilisiert und bietet auch 
die Chance, durch engagierte Ausei-
nandersetzung einen Wettbewerbs-
vorteil zu erzielen und sich dem Kun-
den als verantwortungsbewusster 
Geschäftspartner zu präsentieren. 

Für kleine Unternehmen, Vereine 
und in einigen Fällen auch Privat-
personen stehen jedoch tatsächlich 
noch Fragen im Raum, die zu klä-
ren sind. Es sind Lösungen gefragt, 
die Datenschutz zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden lassen und die 
Betroffenen Sicherheit bieten, ohne 
andere unzumutbar zu belasten oder 
konkret zu schädigen.

PresseBox

Die PresseBox ist ein seit 17 Jah-
ren am Markt etabliertes PR-Portal 
mit Fokussierung auf die Bereiche 
IT, Technologie & Industrie. Während 
Journalisten und Meinungsmacher 
die PresseBox als umfangreiche Re-
cherchequelle zur Unterstützung ih-
rer täglichen Arbeit nutzen, wickeln 
tausende Firmen jeder Größe ihre 
externe Unternehmenskommunika-
tion über die PresseBox ab. 

Sie erhalten bei der PresseBox ein 
Rundum-Paket für nachhaltig erfolg-
reiche Pressearbeit und profitieren von 
einer reichweitenstarken Veröffentli-
chung von Pressemitteilungen, News, 
Stellenanzeigen und Firmen-Events. 
Die Kombination aus zielgerichteter 
Distribution, umfangreichem PR-Ma-
nagement, integrierter Analyse und in-
dividuellem Service macht die Presse- 
Box zu einem unverzichtbaren PR-
Werkzeug für langfristigen PR-Erfolg.

Weitere Informationen unter 

https://www.pressebox.de/info/

WICHTIGER HINWEIS!

Ab sofort müssen Unternehmen mit 
weniger als 20 Mitarbeitern (vorher 
10) keinen betrieblichen Datenschutz-
beauftragten mehr bestellen. Auch 
Vereine sind künftig davon befreit! 

Der Bundestag hat dazu ein entspre-
chendes Gesetz zur Anpassung des 
Datenschutzrechts in Deutschland 
verabschiedet. Wichtig ist jedoch, 
dass alle Betriebe weiterhin die Be-
stimmungen der DSGVO einhalten, 
da das dort verankerte Datenschutz-
niveau von der Gesetzesänderung 
unberührt bleibt. Samir Bendt, VdAW

https://www.pressebox.de/info/
https://www.pressebox.de/
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